
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss und Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung  

Vorentwurf Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  

„Feuerwehr“  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Freiamt hat am 04.10.2022 in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Feuer-
wehr“ aufzustellen. Der Gemeinderat der Gemeinde Freiamt hat am 09.05.2023 in öffentlicher 
Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Feuerwehr“ und den Vorentwurf der zusammen 
mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 

Ziele und Zwecke der Planung 
Die Gemeinde Freiamt möchte die bisherigen zwei Feuerwehrstandorte zusammenlegen, um die 
Schlagkraft der Wehr und die Effizienz im Betriebsablauf der Feuerwehr zu erhöhen. An den 
beiden bestehenden Feuerwehrstandorten im Gemeindegebiet sind die Infrastrukturen baulich 
stark veraltet und Einrichtungen, die heute für einen zeitgemäßen Betriebsablauf der Feuerwehr 
erforderlich sind, sind an den Altstandorten nicht vorhanden bzw. können dort auch nicht nach-
gerüstet werden. Daher besteht seit Jahren der Wunsch nach einem zentralen Feuerwehrgerä-
tehaus. Die Siedlungsstruktur der Gemeinde und die Gemeindegröße stellen dabei eine beson-
dere Herausforderung dar, um einen geeigneten neuen Standort für die Feuerwehr zu finden. Die 
Überlegungen der Gemeinde im Vorfeld unter Einbeziehung der Flächengröße und der Flächen-
verfügbarkeit haben im Ergebnis zu einem Standort im Ortsteil Mußbach geführt, an dem bereits 
Einrichtungen der Feuerwehr sowie einige zentrale Einrichtungen der Gemeinde vorhanden sind, 
wie z.B. das Schulzentrum oder der Sportplatz. Als planungsrechtliche Grundlage für den Neubau 
der Feuerwehr im Ortsteil Mußbach ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.  

Lage des Plangebiets 
Das Plangebiet mit einer Fläche von rund 3.200 m² liegt im südwestlichen Teilbereich des Grund-
stücks Flst.-Nr. 10 im Ortsteil Mußbach direkt gegenüber dem Sportplatz und nördlich der K 5113. 
Nördlich schließt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Biogasanlage an, im Südwesten die 
Schule und im Süden auf Flst.-Nr. 10/13 befindet sich auf dem ehemaligen Areal einer Kläranlage 
die Einrichtung für Übungen der Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr. Der Planbereich ist im 
folgenden Kartenausschnitt dargestellt:  

 



 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird mit Begründung 
und dem Vorentwurf des Umweltberichts vom  

22.01.2024 bis einschließlich 22.02.2024 (Veröffentlichungsfrist) 

auf der Internetseite der Gemeinde Freiamt unter https://www.freiamt.de/buerger/de/rathaus-ser-
vice/aktuelles/offenlagen im Internet veröffentlicht. 

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle Unterlagen innerhalb der oben 
genannten Frist im Rathaus der Gemeinde Freiamt, Sägplatz 1, 79348 Freiamt, während der 
üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.  

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde Freiamt abgege-
ben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an 
hauptamt@freiamt.de), können aber bei Bedarf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur 
Niederschrift) abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

 

Freiamt, den 18.01.2024 

 

H. Reinbold-Mench 

Bürgermeisterin 
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